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Landkreis: Heilbronn 
Gemeinde: Pfaffenhofen 
Gemarkung: Pfaffenhofen 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

Gehrn Erweiterung West 
Maßstab 1 : 500  
Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und nach einem Bebauungsplanvorschlag des Büros 
für Vermessung und Stadtplanung Käser Ingenieure, Untergruppenbach, zum Bebauungsplan 
ausgearbeitet. 

Projektnummer: 4 2016 0067 

 

Untergruppenbach, den 13.06.2017/09.03.2018/31.01.2019 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) am 27.07.2016

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am 05.08.2016

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 (1) BauGB)        vom 17.07.2017 bis 17.08.2017

Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 (1) BauGB)               vom 17.07.2017 bis 17.08.2017

Auslegungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB) am 21.03.2018

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 06.04.2018

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB) vom 16.04.2018 bis 18.05.2018

Beschluss erneute Auslegung (§ 4a (3) BauGB) am 20.02.2019

Ortsübliche Bekanntmachung der erneuten Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 01.03.2019

Erneute öffentliche Auslegung (§ 4a (3) BauGB) vom 11.03.2019 bis 01.04.2019

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am 15.05.2019

Ausgefertigt: Pfaffenhofen, den ....................... 

Dieter Böhringer, Bürgermeister

Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften, In - Kraft – Treten (§ 10 (3) BauGB) am 12.07.2019

Zur Beurkundung:

Dieter Böhringer, Bürgermeister

Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: § 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.November 2017 (BGBI. I S. 3634) und § 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 582, 
ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.Februar 2017 (GBl. S. 
99,100) in Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der 
Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), geändert durch Artikel 30 der Verordnung vom 23. 
Februar 2017 (GBl. S. 99, 103). Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786). 
 
Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche 
baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „Gehrn Erweiterung West“ 
 Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) - § 4 BauNVO. Die Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO werden 
gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

a) Grundflächenzahl (vgl. Planeinschrieb) 

 Mit wasserdurchlässigem Material befestigte Stellplätze sind bei der Ermittlung der 
zulässigen Grundfläche nicht mitzurechnen (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO). 

b) Höhe baulicher Anlagen (vgl. Planeinschrieb bzw. Schema-Schnitt) 

- bei Satteldach (SD), versetztem Satteldach (vSD), Walmdach (WD) 

 Die maximale Höhe baulicher Anlagen (Oberkante Dach/Dachfirst) ist in Meter über 
Normalnull als Höchstmaß festgesetzt (HGP). 

- bei Pultdach (PD) DN 5° - 15° 

 Die maximale Höhe baulicher Anlagen (Oberkante Dachhaut/Attika) muss mindestens 
1 m unter der im Plan als höchstem Gebäudepunkt (HGP) festgesetzten Höhe liegen. 

Technisch notwendige Aufbauten der Dächer (z.B. Kamine, Aufzugsüberfahrten, Anlagen zur 
Gewinnung von Solarenergie) sind von der Höhenbeschränkung ausgenommen. Die 
Festsetzungen der örtlichen Bauvorschriften in Punkt 2.1 d) sind zu beachten. 

1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO) 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) der Hauptgebäude ist im Bebauungsplan als 
Normalnullhöhe (m üNN) als Höchstmaß festgesetzt. 

Unterschreitungen sind zulässig, dabei sind die Hinweise d) und h) zu beachten. 

1.4 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

Längsachsen der Gebäude parallel zu den Richtungspfeilen im Plan. Abweichungen um bis 
zu 10° sind zulässig. 

 1.5 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

a) besondere (von § 22 (1) BauNVO abweichende) Bauweise. 
 Zugelassen sind Einzelhäuser und Doppelhäuser mit einer Gesamtlänge von höchstens 

15 m und seitlichen Grenzabständen im Sinne der offenen Bauweise (b1). Die maximal 
zulässige Länge einer Doppelhaushälfte ist auf 8 m begrenzt. 

b) besondere (von § 22 (1) BauNVO abweichende) Bauweise. 
Zugelassen sind Einzelhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser mit einer Gesamtlänge 
von höchstens 21 m und mit seitlichen Grenzabständen im Sinne der offenen Bauweise 
(b2). Die maximal zulässige Länge einer Doppelhaushälfte ist auf 10 m, die eines 
Reihenhausteils auf 7 m begrenzt. 

1.6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

Die zulässige Zahl der Wohnungen ist begrenzt auf drei bzw. sechs Wohnungen im 
Einzelhaus, auf zwei Wohnungen je Doppelhausteil und auf eine Wohnung je Reihenhausteil
(vgl. Planeinschrieb). 

1.7 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO) 

a) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

b) Zulässige Überschreitungen gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO  
Die festgesetzten Baugrenzen können mit untergeordneten Bauteilen, Eingangs- und 
Terrassenüberdachungen, Terrassen sowie mit Vorbauten bis 5 m Breite um bis zu 3 m 
überschritten werden. Im Bereich der Nutzungsschablone „C“ sind Tiefgaragen allgemein 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

 Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss mindestens 2 m betragen. 

1.8 Nebenanlagen, Garagen und überdachte und offene Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

a) Garagen - eingeschossig - und überdachte Stellplätze sind allgemein nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und auf den dafür vorgesehenen Flächen (Ga) 
zulässig. Sie können ausnahmsweise auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
zugelassen werden. 

b) Von befestigten öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit seitlichen oder hinteren 
Außenwänden Abstände mit mindestens 0,5 m eingehalten werden. Der Ein- und 
Ausfahrtsbereich von Garagen muss mind. 3 m, der von überdachten Stellplätzen 
(Carports) ohne geschlossene Außenwände mind. 1,0 m Abstand zur öffentlichen 
Verkehrsfläche einhalten. 

c) Offene Stellplätze sind – im Anschluss an die öffentliche Verkehrsfläche - allgemein auch 
auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen.  Die Vorgaben nach 1.9 a) 
sind zu beachten. 

d) Sonstige Nebengebäude sind nur bis zu einer Größe von maximal 30 m³ auf der 
unüberbaubaren Grundstücksfläche  zulässig. Zu öffentlichen Verkehrsflächen ist ein 
Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. 

1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Befestigung von Stellplätzen und Garagenzufahrten darf nur wasserdurchlässig 
erfolgen (Rasensteine, Rasenpflaster, Drainpflaster oder ähnliches). 
Wasserundurchlässiges Pflastermaterial ohne wasserdurchlässige Abstandsfuge ist 
unzulässig. 

b) Ebenerdige Stellplatzanlagen sind so zu errichten, dass je drei Stellplätzen mindestens 
ein Baum gemäß Artenempfehlung 1.10 c) gepflanzt wird. 

 

c) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen ist der anfallende Mutterboden in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 

d) Zur Minimierung baubedingter Bodenverdichtungen sind die verdichteten Bereiche nach 
Abschluss der Baumaßnahmen wirkungsvoll zu lockern. 

e) Zur Schonung nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung insektenfreundliche 
und abstrahlungsarme Leuchtmittel nach dem neuesten Stand der Technik zu verwenden. 

f) Bei der Verwendung von Metall als Baustoff bei der Dacheindeckung (Blei, Kupfer, Zink
und deren Legierungen) ist eine verwitterungsfeste Beschichtung zwingend. 

g) Die Entwässerung ist im Trennsystem durchzuführen. 

1.10 Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

a) Pflanzzwang – Einzelbäume (PZ/E): An den im Plan durch Planzeichen festgesetzten 
Stellen sind standortgerechte, hochstämmige Laubbäume zu pflanzen und dauerhaft zu 
unterhalten. Die örtliche Lage im Lageplan ist nicht bindend. (Artenempfehlung siehe 1.10 
d). 

b) Flächiger Pflanzzwang (PZ): Die mit Pflanzzwang belegten Flächen sind durchgehend mit 
heimischen, standortgerechten Laubsträuchern zu bepflanzen. Je angefangene 75 m² zu 
bepflanzende Fläche je Baugrundstück sind mindestens sechs Sträucher zu pflanzen.
(Artenempfehlung siehe 1.10 c). Pflanzgebote nach 1.10 a) werden angerechnet.
Notwendige Stützmauern sind auch innerhalb des flächigen Pflanzzwangs zulässig. 

c) Artenempfehlung zum Pflanzzwang: 

 siehe Faltblatt „Heimische Gehölze im Landkreis Heilbronn“, Empfehlungen zur 
Artenauswahl und Pflanzung (vgl. Anlage der Begründung oder Download unter 
www.landkreis-heilbronn.de). 

1.11 Pflanzbindung (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB) 

Die im Lageplan besonders bezeichneten Bäume sind auf Dauer zu erhalten, zu unterhalten 
und bei Abgang zu ersetzen. 

1.12 Öffentliche Grünfläche (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

a) Bereich Lärmschutzwall 

Zulässig ist eine Lärmschutzeinrichtung in Form einer Wall/Wand-Kombination, zur Abwehr 
des Verkehrslärms von der L1103 (Maulbronner Straße). Die Lärmschutzeinrichtung ist 
durch geeignete Pflanzen zu begrünen, z.B. durch Rankgewächse/Kletterpflanzen. 

b) Fläche zur Ableitung von Regenwasser 

Zulässig ist die Führung der Regenwasserkanalisation aus dem Gebiet zum Vorfluter. Die 
Fläche ist als Grünfläche/Wiese anzulegen und zu unterhalten. 

 1.13 Vorkehrungen zum Schutz, Vermeidung oder Minderung schädlicher 
Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete werden im 
Bebauungsplangebiet teilweise überschritten. Erhöhte Anforderungen an die 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber dem Außenlärm sind nicht 
auszuschließen (passiver Schallschutz): 

Nach DIN 4109 Abschnitt 7.1 werden für die Festlegung der erforderlichen 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber dem Außenlärm verschiedene 
Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt. Der erforderliche passive Schallschutz ist durch 
bauliche Maßnahmen am Gebäude nach der jeweils aktuell gültigen DIN 4109 zu 
dimensionieren und im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Auf 
Hinweis k) wird verwiesen. 

Die Lärmpegelbereiche als Grundlage für die Festlegung der erforderlichen 
Luftschalldämmung sind nachfolgend dargestellt (vgl. auch schalltechnische Untersuchung 
im Anhang der Begründung): 

 

Entlang der Maulbronner Straße /L 1103 ist zur Abwehr des Verkehrslärms eine 
durchgängige Lärmschutzwand bzw. ein Lärmschutzwall mit einer Höhe von 3,5m über dem 
Ur-Gelände auszubilden (aktiver Schallschutz). 

 

Hinweise: 

a) Im Zuge von Bauarbeiten können im Plangebiet Funde im Sinne von § 20 
Denkmalschutzgesetz (DSchG) zutage treten, bei denen es sich um meldepflichtige 
Kulturdenkmale nach § 2 DSchG handelt. Deshalb ist der Beginn der Erdarbeiten der 
Erschließung einschließlich der Ver- und Entsorgungsleitungen drei Wochen zuvor dem 
Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 86 Denkmalpflege, Berlinerstr. 12, 73728 
Esslingen schriftlich mitzuteilen. Dem Referat 86 Denkmalpflege ist Gelegenheit zur 
Beobachtung der Arbeiten zu geben. Sollten Funde und/oder Befunde auftreten, muss die 
Möglichkeit zur Bergung und Dokumentation eingeräumt werden 

b) Grundwasserableitungen - auch über das öffentliche Abwassernetz - sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 43 (1) 
WG). Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den 
Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor 
deren Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet 
Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, 
unverzüglich einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu 
benachrichtigen (§ 43 (6) WG). 

c) Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich der Grabfeld-
Formation (Gipskeuper). Diese wird am nordwestlichen Rand des Plangebiets von 
quartären Lockergesteinen (Löss, Holozäne Abschwemmmassen) unbekannter 
Mächtigkeit überlagert. 

 Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

 Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, 
Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

 Für das Plangebiet wurde eine ingenieurgeologische Übersichtsbegutachtung durch das 
Ingenieurbüro GEORISK, Stuttgart, durchgeführt. Die Begutachtung kann bei der 
Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Darin sind die generellen 
Baugrundverhältnisse untersucht sowie allgemeine Empfehlungen zur Erschließung und 
Bebauung abgegeben worden. Aufgrund der stark unterschiedlichen 
Untergrundverhältnisse und Grundwasserzutritte wird im Gutachten für die 
Wohnbebauung auf die Notwendigkeit objektbezogener Baugrundgutachten gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 hingewiesen. 

d) Gemäß der kommunalen Abwassersatzung und der DIN 1986-100 sind am 
Hausanschluss des Abwasserkanals Rückstauklappen einzubauen und betriebsbereit zu 
halten. Bei Unterschreitung der festgesetzten EFH ist zu prüfen, ob die Entwässerung des 
Untergeschosses im Freispiegel gewährleistet ist. 

e) Die aktive und passive Nutzung von Solarenergie wird im Sinne einer nachhaltigen und 
ressourcenschonenden Bebauung empfohlen und durch die Südorientierung des 
Baugebietes begünstigt. 

f) Zur Verbesserung des lokalen Kleinklimas bzw. zur Rückhaltung von 
Niederschlagswasser wird empfohlen, bei flachen Dächern der Hauptgebäude eine 
extensive Dachbegrünung vorzusehen. 

 

2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gehrn Erweiterung 
West“: 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude: Entsprechend Planeintrag. Bei 
Doppelhaushälften/Reihenhäusern ist die Dachneigung einheitlich zu wählen. 

 Dachform der Garagen - soweit sie nicht in das Hauptgebäude integriert sind -
ausschließlich Satteldach oder begrüntes Flachdach (bis DN 10°). Freistehende 
überdachte Stellplätze (Carports) sind mit Flachdachkonstruktionen (DN max. 10°) zu 
versehen (Dachbegrünung bei Carports nicht zwingend).  

b) Anlagen zur Nutzung von Solarenergie auf Pultdächern: Aufgeständerte 
Sonnenkollektoren, Solarenergie- und Fotovoltaikanlagen müssen zur Außenkante des 
Daches einen Mindestabstand von 0,80m einhalten. Sie dürfen eine Bauhöhe von 0,60m 
über der Oberkante des Daches (Dachhaut/Attika) nicht überschreiten. 

c) Farbgebung der Dächer der Hauptgebäude bei Sattel-, Walm- und versetzten 
Satteldächern: Zulässig sind die Farben ziegelrot bis rotbraun, mittelgrau bis dunkelgrau. 
Von der Farbfestsetzung sind Anlagen zur Energieumwandlung und begrünte Dächer 
ausgenommen. Bei Doppelhaushälften und Reihenhäusern ist die Farbgebung der 
Dächer einheitlich zu wählen. Parabolantennen sind farblich ihrem Hintergrund 
anzugleichen. 

d) Dachaufbauten: Mit den Außenkanten von Dachgauben ist mindestens ein Abstand von 
0,75 m in der Höhe vom First (unterhalb) und mindestens 1,5 m von den seitlichen 
Dachrändern einzuhalten. 

e) Farbgebung der Außenfassaden: Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. Materialien 
sind unzulässig. 

2.2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

a) Einfriedungen 
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen nur als Hecken aus 
heimischen Sträuchern (z.B. Wildrose, Holunder, Hasel, Liguster, Schneeball, Hartriegel, 
Hainbuche)  – auch mit darin einbezogenem Maschen- oder Knüpfdraht – bis 1,2 m Höhe 
zulässig. Von Fußwegen, befahrbaren öffentlichen Verkehrsflächen (d.h. nicht von 
fahrbahnbegleitenden Gehwegen, Verkehrsgrünflächen, Pflanzquartieren) ist mit festen 
Einfriedungen ein Grenzabstand von mindestens 0,5m einzuhalten. Zugelassen sind nur 
Zäune, die im Höhenbereich bis 20 cm über dem Boden Kleinsäugetiere in ihrer 
Bewegungsfähigkeit nicht behindern (Durchschlupf). 

Zu Feldwegen ist mit Einfriedungen ein Mindestabstand von 1 m, mit Anpflanzungen ein 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

b) Stützmauern 
Entlang von öffentlichen Verkehrsflächen sind Stützmauern nur bis zu einer Höhe von 1,5
m zulässig, verbleibende Höhenunterschiede sind abzuböschen. Von öffentlichen 
Fußwegen, befahrbaren öffentlichen Verkehrsflächen (nicht von fahrbahnbegleitenden 
Gehwegen, Verkehrsgrünflächen, Pflanzquartieren) und Feldwegen ist mit Stützmauern 
ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. 

2.3 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. Bundesrechtliche Vorschriften bleiben 
unberührt. 

2.4 Erhöhung der Zahl der Stellplätze (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 (1) LBO) wird auf 2 Stellplätze/Wohneinheit
erhöht. 
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g) Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 (1) und (2) BauGB die 
Eigentümer von an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken das 
Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der 
Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie 
Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen auf ihrem Grundstück zu 
dulden haben. 

h) Wasserversorgung: Auf den im nachstehenden Lageplan gekennzeichneten 
Grundstücken im südlichen Plangebiet ergibt sich ein zu erwartender Betriebsdruck von 
unter 2 bar (jedoch noch über 1,4 bar) bei den Wasseranschlüssen. Den privaten 
Bauherren werden ggf. Druckerhöhungsanlagen empfohlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Starkregenrisiko: Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es auch 
innerhalb bebauter Gebiete zu Überschwemmungen bei Starkregenereignissen kommen 
kann (Sturzfluten über befestigte Flächen). Im Rahmen einer Risikoanalyse ergeben sich 
auf einzelnen Baugrundstücken bzw. Bereichen Gefährdungen. Diese Grundstücke bzw. 
Bereiche sind durch Planzeichen gekennzeichnet. Auf die Notwendigkeit einer Flächen-
und Bauvorsorge sowie einer objektbezogenen Vorsorge wird ausdrücklich hingewiesen, 
insbesondere bei Unterschreitung der zulässigen Erdgeschossfußbodenhöhe. Beispielhaft 
wird auf die Veröffentlichungen des Umweltministeriums Baden-Württemberg zum Thema 
Starkregenrisiko verwiesen („Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement in 
Baden-Württemberg“. LUBW 2016). 

j) Durch die umgebenden landwirtschaftlichen Flächen können auch bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung Emissionen wie z.B. Stäube, Geruch, Lärm und 
Pflanzenschutzmittelabdrift im Sinne des § 906 BGB nicht ausgeschlossen werden und 
sind durch die geplante Nutzung hinzunehmen. 

k) Regelwerke der Technik zum Schallschutz: Die DIN 4109 und die VDI-Richtlinie 2719 
können über den Beuth-Verlag, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, bezogen werden. 
Zudem können diese der Planung zu Grunde liegenden Regelwerke im Rathaus der 
Gemeinde Pfaffenhofen, Rodbachstraße 15, während der Dienstzeiten eingesehen 
werden.  

 

V

Starkregenrisiko: Grundstücke, auf denen objektbezogene 
Vorsorgemaßnahmen getroffen werden müssen

Gefährdungspotenzial bei Starkregen

Gehweg, Fußweg

Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen
(§ 9 (5) und § 9 (6) BauGB)

Pflanzbindung (Pb) gem. Textteil

EFH

Flächen für Anpflanzungen und die Erhaltung von Bäumen und
Sträuchern und Gewässern (§ 9 (1) 25 BauGB)

Pflanzzwang (PZ) gem. Textteil

Pflanzzwang (PZ/E) gem. Textteil

öffentliche Grünfläche

Grünflächen (§ 9 (1) 15 BauGB) Zweckbestimmung siehe Planeinschrieb

PZ

Verkehrsflächen (§ 9 (1) 11 u.9 (2) BauGB)
Aufteilung unverbindlich

Gemischt genutzte
Verkehrsanlage

Fahrbahn

Parkplatz

Grünfläche als Bestandteil von Verkehrsanlagen

Begrenzungslinie von Verkehrsflächen mit Bereichs-
festlegung ohne Ein- und Ausfahrt

Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, 
den Hochwasserschutz u. die Regelung
des Wasserabflusses (§ 5 (2) Nr. 7 u. (4) § 9
(1) Nr. 16 und (6) BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und  Abwasser-
beseitigung sowie für Ablagerungen (§ 9 (1) 12 u. 14 BauGB)

Lärmschutzwall (schematische Darstellung),
Höhe gem. Textteil

Fläche für Sammelbehälter (am Tag der Abfuhr)

Flächen für Maßnahmen im Sinne des BImmSchG 
(§ 9 (1) Nr.24 BauGB)

209

Regenwasserkanal

Urgelände (vor Erschließung)

Erdgeschossfüßbodenhöhe
gem. Textteil. (Höchstgrenze)

Aufschüttung zum Schutz 
gegen Oberflächenwassereintritt

Fläche für eine Umspannstation

Künftige Grenzen nach dem Vorschlag des Planfertigers

Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (3) BauGB)
(Höhenangaben in Metern ü.NN)


